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Kapitel 10 020

Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Bisheriger Neuer
Titel Zweckbestimmung Haushalts- mehr (+) / Haushalts-

ansatz weniger (–) ansatz
Funkt.- ( Erläuterungen ) 2008 2008

Kennziffer EUR EUR EUR

10 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 11 542 Fischereiabgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 400 — 815 400
geändert: Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-

Titelgruppe 60, bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 73 und bei
Kapitel 03 310 Ausgabe-Titelgruppe 73 verwendet werden.

Begründung:
Siehe Begründung bei Kapitel 10 400 TG 73.

Gesamteinnahmen Kapitel 10 020 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 323 300 — 24 323 300

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01 331 Entgelte für Aushilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 800 -330 000 454 800

Begründung:
Anpassung an den Bedarf.

Ausgaben für Investitionen

883 11 433 Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sa-
nierung von Altablagerungen und Altstandorten . . . 2 000 000 +1 880 000 3 880 000

Begründung:
Im Rahmen der Ursachenforschung zur PFT-Belastung wurde neben der hochbelasteten Fläche in Brilon-Scharfenberg ein weiterer "hot-Spot" mit
einer Größe von 2,4 ha im Kreis Soest in der Gemeinde Rüthen festgestellt. Gemäß einer Prüfung der zuständigen unteren Behörde (Kreis Soest) ist
nach den Vorgaben des § 10 BBodSchG. zur Gefahrenabwehr eine Sanierung durch Bodenabtrag erforderlich. Der Kreis Soest beabsichtigt eine ent-
sprechende Sanierung gegen den derzeitigen Pächter der Fläche und bei Nichtbefolgung eine Ersatzvornahme anzuordnen. Aufgrund der finanziellen
Situation des Pflichtigen ist mit der Ersatzvornahme zu rechnen. Die Sanierung wird mit 2,7 Mio. EUR Gesamtkosten geschätzt. Hiervon hat der Pflich-
tige die Übernahme des Bodenauftrags mit 0,35 Mio. EUR zugesagt, sodass 2,35 Mio. EUR im Rahmen der Ersatzvornahme zu leisten wären. Von
diesem Betrag übernimmt das Land 80%, also 1,88 Mio. EUR.

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Verwendung der Fischereiabgabe

geändert: 4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 11 und 119 47 aufkom-
menden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei
Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 73 oder bei Kapitel 03 310 Aus-
gabe-Titelgruppe 73 in Anspruch genommen werden.

537 60 542 Versuche und Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 000 — 303 000

Begründung:
Siehe Begründung bei Kapitel 10 400 TG 73.

Summe Titelgruppe 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 113 000 — 1 113 000
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Kapitel Bisheriger Neuer
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Titelgruppe 71
Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke

634 71 549 Erstattung von Entschädigungen bei Tierverlusten
durch Seuchen an das "Sondervermögen Tierseu-
chenkasse" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 724 000 +3 500 000 9 224 000

Begründung:
Nach § 66 Tierseuchengesetz (TierSG) erhalten Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer, deren Tiere aufgrund behördlicher Anordnung getötet worden sind,
eine Entschädigung. Diese Entschädigung wird gemäß § 71 Abs. 1 S. 2 TierSG zu gleichen Teilen von der Tierseuchenkasse aus dem Beitragsauf-
kommen sowie aus dem Landeshaushalt geleistet. Der Mehrbedarf resultiert aus höheren Entschädigungsleistungen für den Blauzungenausbruch in
2007 sowie einem neuen Seuchenausbruch (Tuberkulose).Die Entschädigungszahlungen werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 349/2005 von der EU
in Höhe von 50 % kofinanziert, aber frühestens im Haushaltsjahr 2009.

Summe Titelgruppe 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 614 000 +3 500 000 11 114 000

Gesamtausgaben Kapitel 10 020 . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 514 900 +5 050 000 63 564 900

Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 020 . . . . . 8 065 900 — 8 065 900
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